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(57) Hauptanspruch: Aerosolschutzvorrichtung,
aufweisend einen Grundkörper (1), ein Flächenelement (2) 
und eine Luftführungseinheit (3),
wobei der Grundkörper (1) das Flächenelement (2) trägt,
wobei das Flächenelement (2) eine Trennscheibeneinheit 
(4) und einen Trägerrahmen (5) aufweist,
wobei die Trennscheibeneinheit (4) eine erste und eine 
zweite Trennscheibe (4.1, 4.2) aufweist, die beabstandet 
und vertikal sowie im Wesentlichen planparallel zueinan-
der angeordnet sind und einen nach oben und unten geö-
ffneten Scheibenzwischenraum (4.3) ausbilden,
wobei der Trägerrahmen (5) die Trennscheiben (4.1, 4.2) 
aufnimmt und deren Lagebeziehung zueinander festlegt 
und das Flächenelement (2), eine durch eine jeweilige 
Trennscheibenaußenseite begrenzte erste (6a) und zweite 
Raumluftzone (6b) ausbildet,
wobei die Luftführungseinheit (3), eine erste (7a) und eine 
zweite Luftentnahmeeinheit (7b), eine Gebläseeinheit (8), 
eine Luftbehandlungseinheit (9) und eine Luftausgabeein-
heit (10) aufweist,
wobei die erste Luftentnahmeeinheit (7a) der ersten 
Raumluftzone (6a) zugeordnet ist und einen ersten Luftein-
lass (7a.1) und einen ersten Einlassluftkanal aufweist und 
wobei der erste Lufteinlass (7a.1) ausgebildet ist, eine 
Rückluft aus der ersten Raumluftzone (6a) zu entnehmen 
und wobei der erste Einlassluftkanal den ersten Lufteinlass 
(7a.1) mit der Luftbehandlungseinheit (9) verbindet und 
ausgebildet ist, eine Rückluft aus der ersten Raumluftzone 
(6a) der Luftreinigungseinheit zuzuleiten, 
wobei die zweite Luftentnahmeeinheit (7b) der zweiten 
Raumluftzone (6b) zugeordnet ist und einen zweiten Luft-
einlass (7b.1) und einen zweiten Einlassluftkanal aufweist 
und wobei der zweite Lufteinlass (7b.1) ausgebildet ist, 
eine Rückluft aus der zweiten Raumluftzone (6b) zu ent-

nehmen und wobei der zweite Einlassluftkanal den zweiten 
Lufteinlass (7b.1) mit der Luftbehandlungseinheit (9) ver-
bindet und ausgebildet ist, eine Rückluft aus der zweiten 
Raumluftzone (6b) der Luftreinigungseinheit zuzuleiten,
wobei die Luftbehandlungseinheit (9) ausgebildet ist, eine 
mikrobiologische Belastung der Rückluft zu reduzieren und 
aus der Rückluft eine Reinluft bereitzustellen,
wobei die Luftausgabeeinheit (10) einen Auslassluftkanal 
und einen Luftauslass (10.1) aufweist, wobei der Auslass-
luftkanal die Luftbehandlungseinheit (9) mit dem Luftaus-
lass (10.1) verbindet und ausgebildet ist, die Reinluft dem 
Luftauslass (10.1) zuzuleiten, wobei der Scheibenzwi-
schenraum (4.3) einen Abschnitt des Auslassluftkanals 
ausbildet und eine obere Öffnung des Scheibenzwischen-
raums (4.3) den Luftauslass (10.1) ausbildet, wobei die ...
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